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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europãischen 
Patents 89.589 mit der Anmeldenulnluer 83 102 456.7, das am 
15. April 1987 mit funf patentansprüchen erteilt worden 
ist. 

Gegen die Erteilung des Patents haben zwei Einsprecheride 
Einspruch erhoben und diesen auf mangeinde Neuheit und 
mangeinde erfinderische Tãtigkeit des Patentgegenstandes 
un Sinne von Artikel 100 a) EPU gestützt. Die Parteien 
haben sich dabei auf zahireiche Druckschriften berufen. 

Nit der in der inündlichen.Verhandlung am 21. Februar 1990 
verkündeten und am 29. Närz 1990 ausgefertigten Zwischen-
entscheidung hat die Einspruchsabteilung festgestellt, daB 
das Patent in geândertem Uinfang aufrechterhalten werden 
kónne. Der Entscheidung lagen die geânderten Ansprüche in 
der Fassung vom 21. Februar 1990 zugrunde, die folgenden 
Wortlaut hatten: 

11 1. Verwendung einer Kunststoffmischung für vernetzbare 
Isollerschichten von auf Reibung beanspruchten 
elektrischen Leitungen auf der Basis von Polyvinyichiorid 
und/oder dessen Copolymeren oder auf der Basis von 
Nischungen von Polyvinyichiorid und/oder dessen Copoly-
meren mit anderen Polyineren, die Weichinacher enthâlt und 
evtl. Verarbeitungshilfsinittel, wie Wachse, oder 
Stabilisatoren oder Farbstoffe, sowie Talkuin, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Mischung mittels 
Elektronenstrahlen vernetzbar und frei von Kreide 1st und 
daB auf ein Teil Weichmacher 0,25 bis 0,5 Teile Talkuin 
zugesetzt sind. 
2. Verwendung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
folgende Zusaminensetzung: 
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100 Teile Polyvinyichiorid-Pulver 

100 Teile flüssiger Weichinacher 
25 Teile Talkum 
8 Teile Vernetzungshilfsxnittel. 

- 3. Verwendung einer nach Anspruch 1 oder 2 gekennzeich- 
neten Kunststoffmischung für eine Bügeleisenleitung." 

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, daB die 
Ansprüche formal zulãssig seien und daB ihr Gegenstand 
auch auf erfinderischer Tãtigkeit beruhe. Die Neuheit war 

nicht xnehr bestritten worden. Ausgehend von 

(Pb) EP-A-3747, 
wo für Isolierschichten von elektrischen Leitungen 
geeignete Kunststoffe beschrieben seien, weiche mit einem 
wàrmebestàndigen Lacküberzug gleitfähig gemacht werden, 
kam die Einspruchsabteilung zu dent SchiuB, daB die übrigen 

zur Diskuss ion stehenden Entgegenhaltungen die 
beanspruchte Lâsung der bestehenden Aufgabe nicht 

nahelegten, obgleich die mm Anspruch 1 festgelegten 

Merkmale für sich genoininen weitgehend bekannt seien; dies 
ergebe sich insbesondere aus 

(Ej) Derwent Abstract betref fend die JA-A-78/073 688. 
Das verspätet genannte Dokument 

(El) Kunststoffe, 1975, 13 und 14 

hat die Einspruchsabteilung unberücksichtigt gelassen. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung richtet sich die ordnungsgemäB 

eingelegte Beschwerde der Beschwerdeführerin 

(Einsprechende I) vom 12. April 1990; die ihre in der 

Beschwerdeschrift enthaltene Begründung mit den am 

19. Mârz 1992 und am 8. April 1992 eingegangenen Schreiben 

ergãnzt und auf folgende weitere Literatur hinweist: 

(D12.1) 	DE-A-1 907 874, 

(D12.2) 	GB-B-]. 178 940, 

(D13) 	Zeitschrift tt Kemia_Kelni lt , 1976, 501 his 507, 
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(dazu elne auszugsweise Ubersetzung des 

finnischen Textes in das Deutsche) und 

(D14) 	Chemag-Information 032/1-11-12/71-400. 

- Die Beschwerdegegnerin hat sich am 16. November 1990 und 

am 2. April 1992 zu obigem Vorbringen geãuBert. 

Am 22. April 1992 hat die von den Parteien beantragte 

mündliche Verhandlung vor der Kammer stattgefunden. 

Die Beschwerdeführerin vertritt schriftlich wie auch 

inündlich un wesentlichen den Standpunkt, daB der 

Patentanspruch im Einspruchsverfahren in unzulãssiger 

Weise abgeändert worden sei. Im Anspruch 1 verstoBe in 

erster Linie das hinzugekonnnene Nerkmal "frei von Kreide" 

gegen Artikel 123 (2) EPU. Durch den nach der Erteilung 

zusâtzlich aufgestellten Anspruch 3 werde der Schutz-

bereich des erteilten Patents entgegen Artikel 123 (3) EPU 

erweitert. 

Die Beschwerdeführerin bestreitet weiterhin das Vorliegen 

von erfinderischer Tãtigkeit. Bei deren Beurteilung sei 

die Einspruchsabteilung zuin einen von einer unzulâssigen 

Anspruchsfassung ausgegangen, und zum anderen habe sie die 

Entgegénhaltung (El) unzureichend gewürdigt. AUS (Ej) sei 

eine talkum- und kreidehaltige PVC-Mischung für Isolier-

schichten von Kabein bekannt. Die Aufgabe, eine dérartige 

Kunststoffmischung so zu modifizieren, daB sie eine hâhere 

Temperaturbeständigkeit und verbesserte mechanische 

Eigenschaften, beispielsweise einen geringeren Reibbei-

wert, aufweise, sei in Kenntnis von (El) ohne weiteres zu 

lâsen gewesen. Aus (El) habe man nãinlich gewu8t, daB durch 

Strahlenvernetzung des PVC die betreffenden Eigenschaften 

verbessert werden; auch verarbeitungstechnisch ergeben 

sich keine Schwierigkeiten. Es habe somit auf der Hand 

gelegen, die KunststoffmiSChung aus (Ej) 
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strahlenvernetzbar auszugestalten, urn sjch die zu 
erwartende Verbesserung der Gebrauchseigenschaften zunutze 
zu machen; der geringe Kreideanteil falle dabei nicht ins 
Gewicht. Der Fachmann, der sichinit der Verringerung des 
Reibbeiwertes von Kunststoffprodukten befasse, koinine nicht 
daran vorbei, daB der Füllstoff "Talkum" zur Lôsung des 
0. g. Problems grundsãtzlich geeignet sei; die 
verschiedenartigen Anwendungsbeispiele in (D12.1), 
(D12.2), (D13) und (D14) (so be! Gummischichtringen) 
belegten dies. Es gehöre auch zuin allgenieinen Fachwissen, 
daB Talkuni als Füllstoff für PVC in Betracht koxnme und daB 
es dort an der Oberflãche seine Wirkung enfalte ((Ed), 
Kunststoff-Handbuch, Band II, 1963, 475). Es habe deshaib 
nahegelegen, diesen Füllstoff auch vorliegend gezielt als 
gleitreibungsniindernden Zusatz einzusetzen. Die erforder-
lichen Mengen seien durch einfache Versuche zu ermitteln 
gewesen; es gebe keinen Grund dafür, den Talkuinzusatz an 
die Menge des Weichmachers zu koppein. Da letztlich jede 
flexible PVC-Schlauchleitung "auf Reibung beansprucht" 
werde, sei der betreffende Ausdruck mm Anspruch 1 fehl am 
Platze. mm vorliegenden Falle gehe es vielrnehr urn die 
Gleitreibung, wie sie be! Bügeleisenzuleitungen elne Rolle 
spiele. 

VII. 	Die Beschwerdegegnerin inacht dexngegenüber geltend, daB das 
beanstandete Merkmal "frei von Kreide" auf die im Beispiel 
er1äutrte Ausführungsform zurückgehe und daB seine 
Aufnahme in den Anspruch der Abgrenzung gegenüber (Ej) 
diene; eine derartige Einschränkung xnüsse unter 
Artikel 123 (2) EPU zulãssig sein. Der abhängige Patent-
anspruch 3 betreffe in seiner jetzigen oder gegebenenfalls 
in einer abgeänderten Form einen Verwendungszweck, der 
sowohi in den ursprünglichen Unterlagen of fenbart als auch 
in dem erteilten Patent zu finden sei; der Anspruch 
beinhalte nichts Zusätzliches und verstoBe deshaib auch 
nicht gegen Artikel 123 (3) EPU. 
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Auf die erfiflderische Tätigkeit eingehencj, führt die 
:Beschwerdegegnerin  aus, daB es bei der Erfindung riicht urn 
die Verbesserung von inechanischen Eigenschaften einer 
elektrischen Leitung schlechthin gehe, sondern urn die 
Lôsung eines speziellen technischen Problems, zu dern 
bisher nur in (Pb) Stellung genommen worden sei. Die dort 
beschriebenen, lackuxnmantelten Guininileitungen kônnten 
beispielsweise als Bügeleisenzuleitungen verwendet werden 
und .genügten hinsichtich Wârinebestãndigkeit und 
Gleitfãhigkeit den gesteliten Anforderungen. Es sei der 
Patentinhaberin gelungen, eine weitere Lôsung gefunden zu 
haben, weichesich von der alten Lehre in erfinderischer 
Weise abhebe: Der aufwendige Arbeitsgang des Lackierens 
entfalle, und man komme technisch einfacher und 
wirtschaftlicher als bisher zu einem Nassenprodukt. Die 
Entgegenhaltung (Ej) besage lediglich, daB PVC durch 
Strahlenvernetzung hitzebestãndiger werde und daB dadurch 
seine mechanischen Eigenschaften verbessert werden. Keines 
der in Betracht gezogenen Dokumente enthalte aber einen 
Hinweis, wie man strahlenvernetztes PVC gleitfàhiger 
machen kônne, daB Talkum hierfür geeignet sei, daB man den 
Talkumzusatz mit dern Weichmacheranteil abstimmen müsse 
oder daB man den Weichmacheranteil in der Mischung erhôhen 
müsse - dies obwohl Talkum der Fachwelt seit langern zur 
Verfügung stehe. Die Tatsache, daB die Beschwerdegegnerin. 
inittlerweile zahireiche Literaturstellen bemüht habe, 
unterstreiche nur, daB der anspruchsgeinâBe Lösungs-
vorschlag nicht nahegelegen habe. 

VIII. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung inachte der 
Voisitzende u. a. darauf aufmerksarn, daB das von der 
Beschwerdeführerin kritisierte Merkmal "frei von Kreide" 
im Anspruch 1 wohi schon deshaib nicht zu beanstanden sei, 
veil es nicht nur un Zusaminenhang eines speziellen 
Beispiels, sondern auch generell auf Seite 4, Zeilen 16 
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bis 18 der Erstunterlagen of fenbart sei. Dagegen könne das 
.Patent wegen des Anspruchs 3 - gleichgultig,.ob sein 
Wortlaut mit Artikel 123 (3) EPU konform sei oder nicht - 
voraussichtlich nicht aufrechterhalten werden, da der 
Anspruch keine Entsprechung in der erteilten Fassung habe. 
Der Vorsitzende erlàuterte unter Hiriweis auf die 
Entscheidung T 295/87 (AB1. EPA 1990, 470) die Spruch-
praxis der Kanuiter. 

Lii weiteren Verlauf führte er bezüglich (El) aus., daB 
dieses Dokument von der Einspruchsabteilung in recht-
unãl3iger Erunessensausübung als verspätet auBer Betracht 
gelassen worden sei, daB es aber von der Kaunmer wegen 
seiner Relevanz berücksichtigt werde. Die in der Eingabe 
vom 16. Màrz 1992 und spàter erstmals genannten Dokumente 
würden aller Voraussicht nach unberücksichtigt bleiben, da 
nicht ersichtlich sei, daB sie von entscheidungs-
erheblicher Bedeutung seien. Deli widersprach der Vertreter 
der Beschwerdeführerin und beantragte, diese Frage 
zumindest in bezug auf (D13) vorab zu klären. Nach kurzer 
Beratung entschied die Kamuner, dieses Dokuinent nicht 
weiter zu berücksichtigen (Artikel 114 (2) EPU). 

IX. 	Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die 
Beschwerde zurückzuweisen (Hauptantrag); hilfsweise, die 
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent au.f 
der Grundlage der geltenden Ansprüche 1' und 2 aufrecht-
zuerhalten. 

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die 
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf 
des europâischen Patents Nr. 89 589. 

01940 



7 	 T 317/90 

Entscheidungsgrüflde 

Die Beschwerde 1st zulãssig. 

Die Kaininer hat in Ausübung ihres Erniessens nach 
Artikel 114 (2) EPU entschieden, die erst nach Ablauf der 
Einspruchsfrist eingereichten Dokumente (D12 .1), (D12 .2) 
und (D14) wegen ihrer fehienden Bedeutung für die 
Entscheidungsfindung nicht in das Beschwerdeverfahren 
einzuführen. Aus dein gleichen Grunde hatte die Kainmer 
bereits in der inündlichen Verhandlung entschieden, 
Entgegenhaltung (D13) unberücksichtigt zu lassen. 

Der auf den eingangs .wiedergegebenen Ansprüchen 1 bis 3 
beruhende Hauptantrag muBte allein schon deswegen 
scheitern, weil der von der Einspruchsabteilung 
akzeptierte Anspruch 3 keine Entsprechung in der erteilten 
Fassung der Patentansprüche des Streitpatents hat. 

In der in der mündiichen Verhandlung erórterten 
Entscheidung T 295/87 heiSt es dazu, daB Anderungen, die 

un Einspruchsverfahren an einem erteilten Patent 
vorgenommen werden, nur dann als sachdienlich und 
notwendig mm Sinne der Regein 57 (1) und 58 (2) EPU und 
damit als zulássig zu erachten sind, wenn feststeht, daB 
sie durch die Einspruchsgründe bedingt sind. Eine nicht 
durch die Einspruchsgründe bedingte Anderung, bei der neue 
Ansprüche vorgeschiagen werden, die un erteilten Patent 
keine Entsprechung haben und die deshaib auch nicht 
angegriffen werden konnten, 1st nicht zulãssig. Das 
Einspruchsverfahren ist nicht ais Gelegenheit für den 
Patentinhaber gedacht, Anderungen am Text des Patents 
vorzuschlagen, die nicht eindeutig un Zusainxnenhang mit dem 
Ausrãuinen eines Einspruchsgrundes nach Artikel 100 EPU 
stehen. Insbesondere soil das Einspruchsverfahren nicht 
die Gelegenheit bieten, neue Gegenstànde in die Ansprüche 
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aufzunehxnen, die zwar fllöglicherweise durch die 
ursprüngliche Beschreibung ausreichend gestützt sind, die 
aber als soiche ursprünglich nicht beansprucht und deshaib 
auch nicht angegriffen worderi sind (Entscheidungsgründe 

- Ziff. 3). 

1111 vorliegenden Fall betrif ft der Anspruch 3, der ohne 
Entsprechung in den Ansprüchen des angegriffenen Patents 
ist,. eine bevorzugte Verwendung der beanspruchten PVC- 
Nischungen für Bügeleisenzuleitungen. Nach Auffassung der 
Kaituner kann das Hinzufügen dieses Anspruches nicht als 
Versuch gewertet werden, einen Einwand nach Artikel 100 
EPU zu entkrãften. Die Anderung, die über die eigentlichen 
Einwànde gegen die Rechtsgültigkeit des Patents 
hinausgeht, wird daher weder für erforderlich noch für 
sachdienlich un Sinne der o. g. Regein und der fragliche 
Anspruch folglich als unzulãssig angesehen. 

Der Hauptantrag war somit ohne weitere Diskussion seiner 
Ansprüche zurückzuweisen. 

	

4. 	Anders verhält es sich dagegen mit dem Hilfsantrag, dem 
die Ansprüche 1 und 2 in der Fassung voin 21. Februar 1990 
zugrundel iegen. 

	

4.1 	Die beiden Patentan.sprüche genügen in fornialer Hinsicht 
der Vorschrift des Artikels 123 (2) und (3) EPU. 

Für die nach Anspruch 1 zu verwendenden Kunststoff-
m-ischungen mit ihrem PVC-Anteil gilt, daB sie nunmehr mit 
Elektronenstrahlen vernetzbar sein inüssen. Die 
Einschrànkung auf diese Ausführungsforin geht auf die 
Angaben in der Beschreibung zurück (ursprungljche 
Beschreibung Seite 5, Abs. 2; Streitpatentschrjft 
Spalte 3, Abs. 3). An gleicher Stelle findet sich auch der 
Hinweis für die ii Oberbegriff hinzugekonimene Einfügung, 
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• wonach die Isolierschichten für auf  Reibung beanspruchte 

.Leitungen vorgesehen sind; darunter versteht man nach den 

• Eriãuterungen in der Beschreibung, kurz gesagt, die 

Gleitwirkung bzw. -reibung, die beispielsweise beim Bügeln 

- an der Bügeleisenzuleitung oder beim Auf- bzw. Abwickeln 

von Staubsaugerzuleitungen auftritt. Das neue Weichinacher-

Talkum-Verhãltnis stützt sich: auf die Zahlenangaben im 

ursprünglichen Anspruch 7 in Verbindung mit Anspruch 2 

sowie im Anspruch 2 des erteilten Patents. Nicht zu 

beanstanden jst auch der den AusschluB von Kreide 

betreffende Passus, mit dein die Beschwerdegegnerin sich 

gegenuber dein Stand der Technik aus (Ej) abgegrenzt hat; 

er stützt sich auf die Aussage in der ursprunglichen 

Beschreibung, wonach die Verwendung von Talkum anstelle 

von Kreide kostengünstiger sei und auf eiri Beispiel, in 

welchem der Füllstoff Kreide durch die gleiche Menge 

Talkuin ersetzt worden ist (ursprüngliche Beschreibung 

Seite 4, Zei].en 16 bis 19 bzw. Seite 6, letzter Abs.;. 

Streitpatentschrift Spalte 3, letzter Abs.). SchlieBlich 

entspricht die un Anspruch 2 angegebene Rezeptur wort-
getreu derjenigen, die schon ixn ursprünglichen Anspruch 10 

und sodann im erteilten Anspruch 5 aufgeführt war. 

4.2 	Das Streitpatent betrif ft die Verwendung einer weich- 

macherhaltigen Kunststoffmischung auf PVC-Basis als 

Isolierschicht von elektrischen Leitungen. 

Die Kanuner geht wie die Einspruchsabteilung von (Pb) als 

nãchstem Stand der Technik aus. Dortsind xnehradrige, 

flexible elektrische Leitungen zur Stroxnversorgung von 

ortsverãnderl ichen Gerãten, insbesondere Haushaltswarm-

gerãten, beschrieben, deren initeinander verseilte Adern 

von einem wãrmebestãndigen, gleitfâhigen Mantel aus einer 

extrudierten, vernetzten Elastomerschicht unthüllt sind, 

die ihrerseits mit einem wãrmebestãndigen Lack überzogen 

ist. Als besonders geeignet für die Uminantelung haben sich 
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Copolyinerisate aus Ethylen und Vinylacetat erwiesen; 
• verwendbar sinci aber auch Elastotnere, beispielSWeiSe 
Silikonkautschuk, Naturkautschuk, Polychloroprenkautschuk 
und Kautschuke auf der Basis von chiorsulfoniertein 
Ethylen. Die Uxninantelung mit diesen Werkstoffen dient der 
thermnischen und elektrischen Sicherheit der Leitung. Für 
die äuBere wârmebeständige Schicht komninen beispielsweise 
Polyimnidlacke oder Vialkydlacke in Betracht; durch diese 
wird die Gleitfãhigkeit der Leitung erhâht. Durch den mit 
ihrer Aufbringung verbundenen zweiten Arbeitsgang werden 
jedoch, wenn man den Lack im einfachsten Fall aus einer 
Lósung un Durchzugsverfahren bei anschlieBender Trocknung 
aufbringt, nicht unerhebliche zusätzliche Fertigungskosten 
verursacht. Bekannt war auch, daB sich PVC-Mischu.ngen mit 
40 bis 60 Gewichtsteilen Weichmacher auf 100 Gewichtsteile 
PVC für die Herstellung von Kabelmãnteln eignen (Streit-
patentschrift Spalte 1, Abs. 4); deren Gleitfahigkeit ist 
jedoch gering. 

	

4.3 	Aufgabe der Erfindung war es demgegenüber, alternativ 
einen Weg aufzuzeigen, der es erlaubt, ohne Eingriff in 
den üblichen Fertigungsablauf weichmacherhaltige PVC-
haltige Kunststoffmischungen für elektrische Leitungen zu 
verwenden, bei denen die Gleitfähigkeit der Kunststof f- 
schicht verbessert ist, die sonstigen Gebrauchseigen-
schaften aber nicht beeintrãchtigt sind. 

	

4.4 	Es ist für die Kamnmner ohne weiteres glaubhaft, daB die 
bestehende Aufgabe erfoigreich geläst werden kann, wenn 
man sich etwa an die Rahmnenbedingungen des Anspruchs 2 
halt. Auch das mnittlerweile liii Zuge der Anderung des 
Patentbegehrens gestrichene Beispiel mnacht deutlich, daB 
eine mit Talkum gefüllte PVC-Mantelmischung (100 .Teile 
PVC/80 Teile Weichmnacher/24 Teile Talkumn/6 Teile 
Stabilisator) einen niedrigeren Reibbeiwert aufweist als 
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eine herkónunhiche, kreidehaltige PVC-Isoljerung. Dieser 

positive, auf das Talkum zuruckgehende Effekt dürfte durch 

die nachfolgende Vernetzung des organischen Materials 

nicht wesentlich beeintrãchtigt werden. 

4.5 	Es bleibt noch zu untersuchen, ob der - unstreitig - neue 

Gegenstand des Anspruchs 1 auch auf erfinderischer 

Tàtigkeit beruht oder nicht. 

Ausgangspunkt für diese Betrachtung 1st die schon 

erôrterte Druckschrift (Pb), in der kunststoffuininantelte, 

lackbeschichtète AnschluBleitungen für Haushaltswaringerãte 

beschrieben werden, we].che hitze- und druckunempfindlich 

sind und Melche durch die Lackbeschichtung gleitfàhig 

geinacht wurden. Dem mit der Weiterentwicklurig dieses 

Produkts betrauten Fachmann muBte es in erster Linie 

darauf ankommen, den bei dieser Art der Kabeiherstellung 

als lãstig empfundenen und in hóchstem MaBe unwirtschaft- 

lichen zusãtzlichen Arbeitsgang des Lackauftrags zu 

umgehen; gleichzeitig aber war der bisher erreichte 

Standard hinsichtlich der Gebrauchseigenschaften, so der 

der elektrischen Sicherheit, der Hitze- und Druck-

stabilitãt, der Flexibilitãt, insbesondere aber àuch der 

Gleitfähigkeit, beizubehalten. Ein weiteres Erfordernis 

war es, den Arbeitsablauf, d. h. das Extrudieren der 

Compounds über den Leiter an den üblichen Fertigungs-

inaschinen, nicht grundlégend zu verãndern, ihn jedenfalls 

nicht zu koxnplizieren. 

4.5.1 Der Entgegenhaltung (Pb) selbst, aber auch der im 

Beschwerdeverfahren noch zitierten Literatur vermochte der 

zustãndige Fachmann keine konkreten Hiriweise zu entnehmen, 

wieer zum Gegenstand des Anspruchs 1 konunen konnte: 

01940 	 . . . / . . . 
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Aus (Ej) sind als flanunwidrig bezeichnete Drähte und Kabel 
.bekannt, die mit Polyethylen und PVC inehrfach beschichtet 
sind. In die als Isolierung vorgesehene PVC-AuBenhaut sind 
auBer Weichxnachern, Antimontrioxyd, Stabilisatoren und 

• Kreide noch Zusãtze wie Aluminiunthydroxyd, Asbest oder 
Talkuin eingearbeitet, weiche dein Uberzug flamrnwidrige 
Eigenschaften verleihen sollen. Eine Anregung, wie man die 
hier besonders interessierende Gleitreibung soicher Kabel 
beeinflussen könnte, enthãlt (Ej) nicht. 

4.5.2 AufschluBreicher ist dagegen (El), ein Referat, das sich 
mit der Anwenung von strahlenvernetztem PVC in der 
Elektrotechnik und hier speziell zur Leiterisolation 
auseinandersetzt. Danach besteht kein Zweifel, daB durch 
den Vernetzungsvorgang die xnechanischen (z. B. Abrieb, 
Zãhigkeit, Härte), chemischen (z. B. Migrationsfestigkeit) 
und therinischen Eigenschaften (z. B. erhôhte Wärmestand-
festigkeit, Durchbrennresistenz) des PVC verbessert und 
damit auch neue Einsatzgebiete erschlossen werden. Von 
Vorteil ist, daB die für Draht- und Kabelunimantelungen 
vorgesehenen vernetzbaren PVC-Massen in analoger Weise 
thermoplastisch verarbeitbar sind wie die üblichen Weich-
PVC-Compounds und daB die Vernetzung durch Bestrahiung 
erst nach dem Aufbringen der Umhullung auf den Leiter 
volizogen werden xnuB. Das bedeutet aber nichts anderes, 
als daB die für die Draht- und Kabeiherstellung bei Weich-
PVC gebrãuchlichen Maschinen und Einrichtungen auch zur 
Verarbeitung von strahlenvernetzbaren PVC-Compounds 
geeignet sind. SchlieBlich wird daraüf hingewiesen, daB 
für eine geeignete Vernetzung die richtige Koinbination von 
Art und Menge an Weichmachern, vernetzungsbeschleunigenden 
Zusätzen und Stabilisatoren sowie die Energiedosierung 
ausschlaggebend sind. Als Füllstoffe werden hauptsächlich 
Kaoline und Kreiden ernpfohlen; soweit Gleitmittel erwähnt 

11 
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sind, sollen sie das Kieben an den Metallflächen der 
• 	.Verarbeitungsinaschinefl verhindern (vgl. Seite 14, rechte 

• Spalte, Abs. 2, 3; Seite 15, rechte Spalte, letzter 
Absatz; Seite 16, linke Spalte, Abs. 2; Seite 18, rechte 

- Spalte, Abs. 2). 

Strahlenverrietztes PVC bietet sich demnach zum einen wegen 
seiner bequemen Verarbeitbarkeit vor der Vernetzung und 
andererseits wegen seiner günstigen Eigenschaften im 
ausreagierten Zustand als Basismaterial für die 
vorliegenden Zwecke fórnilich an. Nicht weiter koxnmt man 
aber, wenn man in dem Artikel nach einer ?46glichkeit 
sucht, wie das spezielle Problem der Gleitreibung zu lósen 

1st. 

4.5.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich wiederholt darauf, daB 
die reibungsmindernden Eigenschaften von Talkum aligemein 
bekannt gewesen seien und daB allein deshaib seine 
Verwendung im vorliegenden Falle nahegelegen habe; 

• 

	

	beispielsweise fühlten sich gefüllte - u. a. mit Talkum 
gefüllte - PVC-Erzeugnisse "trockener" an ((Ed), 
Seite 476, letzter Absatz). In der auf der gleichen Seite 
befindlichen Tabelle 1st allerdings bei der Aufzählung 
verschiedener Fullstoffe unter dem Stichwort Talkum der 
Vermerk "selten verwendet" zu finden, eine Bemerkung, die 
schwerlich als Aufforderung ausgelegt werden kann, sich 
ausgerechnet mit diesem FUllznaterial nãher zu 
beschãftigen. 

4.5.4 Es 1st deshaib der Beschwerdegegnerin zuzugeben, daB sie 
die bestehende Aufgabe, insbesondere das Problem der 
Gleitreibung bei weichmnacherhaltigem PVC, wie es in 
speziellen Sektoren der Elektrotechnik auftritt, mit 
verhãltnismãBig einfachen Mittein und ohne besonderen 
technischen Aufwand zufriedenstellend gelöst hat. 
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Die auf diesem Wege hergeste].en elektrischen Isolier-
schichten kânnen allem Aflschein nach in Bezug auf ihre 
Eigenschaften mit handelsübljchen Produkten konkurrieren. 
Nach dem Bekunden der Beschwerdegegnerin hat es sich als 
zweckma8ig.und aus verschiedenen Gründen (z. B. Erhalt der 

- Flexibilitãt) auch als erforderlich erwiesen, den 
Weichmacherantejl hóher als sonst üblich einzustellen, was 
auch aus Anspruch 2 erkennbar: ist; insoweit stelit auch 
das auf das Weichmacher/Talkum-verhãltnis gerichtete 
Merkmnal imAnspruch 1 entgegen der Meinung der Beschwerde-
führerin keine platte Selbstverstãndlichkeit dar., sondern 
eine durchaus sinnvolle MaBnahine. 

5. 	Nach àlledem kann deni Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 
gemäB Hilfsantrag die erfinderische Tãtigkeit im Sinne von 
Artikel 56 EPU nicht abgesprochen werden. Die beiden 
Ansprüche sind daher patentfähig. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Grü.nden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin wird 
zurückgewiesen. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der 
Auflage, das Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags der 
eschwerdegegnerin aufrechtzuerhalten. 

Der Geschâftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

E. Gôrgmaier 	 F. Antony 
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